
A u s  d e n  G r ü n d e n :B e g r ü n d u n g :
Die strafbare Handlung: Sie haben in W est-Berlin A r

beit aufgenommen, ohne sich vor Beginn der Be
schäftigung die notwendige Genehmigung bei Ih re r 
zuständigen A bteilung A rbeit und Berufsausbildung 
einzuholen.

Beweismittel: Die U nterlagen der Abt. A rbeit und Be
rufsausbildung.
Ih re A ussage v o m ......................  1956.

Verletzte Vorschriften: Ziffer 1 der Anordnung über 
sta tistische Erhebung der B eschäftigtenverhältnisse 
vom 14. Jan u ar 1953 in Verbindung m it § 6 Abs. 1, 
Ziff. 1 und 9 der V erordnung über die B estrafung  von 
V erstößen gegen die W irtschaftsordnung (WStVO) 
vom 2. 8. 50 in  der Fassung  des A rtikels I  der Ver
ordnung zur Änderung der Verordnung über die 
B estrafung  von V erstößen gegen die W irtschafts
ordnung (WStVO) vom 14.12.53.

B e l e h r u n g :
1. Die Geldstrafe ..............................................  DM 400,—

sowie die bisher entstandenen V erfah
renskosten, näm lich
a) Gebühr ..............................  DM 20,—
b) Auslagen ..........................  DM —,95 DM 20,95

zusam m en: DM 420,95
sind zu r Vermeidung der zwangsweisen Einziehung 
zwei Wochen nach Zustellung dieses Strafbescheides auf 
das Konto N r. 1/921/03 1 der S tadthauptbuchhaltung von 
Gro.ß-Berlin, Berlin C 2, K losterstr. 64, beim Berliner 
S tadtkontor C 111, K urstr. zu G unsten 21/03 — 1 020 — 
1 200, oder au f das Postscheckkonto Berlin NW  7, N r. 8 
Berlin, der S tadthauptbuchhaltung, Konto: 1/921/03 1 
zum Buchungszeichen: 03—1/802/270 einzuzahlen.
2. Gegen diesen O rdnungsstrafbescheid h a t der Beschul
digte das Recht der Beschwerde, ü b e r  die Beschwerde 
entscheidet der M agistrat von Groß-Berlin (R echts
abteilung) endgültig.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung des O rdnungsstrafbescheides bei der R echts
abteilung des M agistrats von Groß-Berlin, Berlin C 2, 
Spandauer S tr. 24, einzureichen und zu begründen.
Die Beschwerde h a t keine aufschiebende W irkung. Der 
M agistrat von Groß-Berlin (Rechtsabteilung) kann  je 
doch die Vollstreckung aussetzen.

I. A.

gez. U nterschrift 
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Urteil des Stadtbezirksgerichts Berlin-Mitte
vom 17.4.1956 

— 216.203.56 
I I  e Wi 189/56 —

Der A ngeklagte w ird wegen Vergehens gegen die An
ordnung über sta tistische Erhebung der Beschäftig
tenverhältnisse vom 14.1.1953 zu einer Gefängnis
stra fe  von

6 — sechs — M onaten 
und wegen Vergehen gegen die Spekulationsverord
nung vom 27.11.1952 zu einer G eldstrafe von 

90,— DM
an deren Stelle im N ichtbeitreibungsfall fü r  je  3,- DM 
1 T ag  Gefängnis tr i t t ,  verurteilt.
Kosten des V erfahrens tr ä g t  der Angeklagte.

Der A ngeklagte is t von Beruf K aufm ann. E r  h a t nach 
1950 bis 1955 ein eigenes Gemüse- und Räucherei
geschäft unterhalten . N ach der Schließung des Ge
schäftes w ar er noch zwei M onate bei der HO tä tig . 
Seit dem 27. Ju li 1955 ist e r  ohne A rbeit. Von ungefähr 
A ugust/Septem ber 1955 h ilft er in W est-Berlin auf 
M ärkten im V erkauf und andere N ebenarbeiten. E r  ver
dient zum indest an  einem Tage soviel an N aturalien, 
daß er, seine Tochter und zum  Teil seine Verlobte, die 
ihm seit Jah ren  den H aushalt füh rt, leben. Zum Teil er
h ä lt er daneben noch als E n tge lt 5,— (BDL) pro Tag. 
Dieses A rbeitsverhältnis h a t der A ngeklagte nicht beim 
A m t fü r  A rbeit registrieren  lassen. Der A ngeklagte hat 
am  29. M ärz 1956 m it seiner in W est-Berlin polizeilich ge
m eldeten Verlobten G ertrud W. in der M arkthalle eine 
P u te  gekauft und eine w eitere P u te  kaufen wollen. 
Dabei wurden sie von der VP kontrolliert. Bei der Ver
lobten w urden zehn E ier vorgefunden, diese E ier h a tte  
der A ngeklagte ih r im D em okratischen Sektor gekauft. 
Die P uten  sollten jedoch zu O stern in seinem H aushalt 
m it W est-Berliner B ekannten verzehrt werden.

Dieser Sachverhalt erg ib t sich aus den Angaben des 
A ngeklagten. Der A ngeklagte m acht vor Gericht einen 
äußerst wendigen E indruck. Seine eingeworfenen Äuße
rungen lassen erkennen, daß ihm  sein Geschäft n icht 
genügend eingebracht h a t und er je tz t g u t auskom m t. 
D er A ngeklagte h a t nach diesen Ä ußerungen gew ußt, 
daß er, wenn e r  in W est-Berlin arbeitet, sich reg istrie
ren  lassen m uß, denn er g ib t selbst an, die dem okra
tische P resse im  Abonnem ent eingehend zu lesen. Der 
A ngeklagte m ußte außerdem  als ehem aliger selbstän
diger G eschäftsm ann wissen, daß der E inkauf von 
Privatpersonen über ihren eigenen B edarf h inaus n icht 
g es ta tte t ist. Der A ngeklagte h a t sich daher gegen die 
A nordnung über sta tistische E rhebung der Beschäftig
tenverhältn isse vom 14. 1. 1953 Abs. 2, 3 und 6 schuldig 
gem acht. E r  h a t sich gleichfalls nach der Spekulations
verordnung vom 27. 11. 1952 s tra fb a r  gem acht.

Aus den vorgenannten Gesetzen w ar er daher zu be
strafen . D as G ericht hielt wegen der V erletzung der 
Spekulationsverordnung den A n trag  der S taa tsanw alt
schaft, ihm  eine S trafe von 90,— DM aufzuerlegen, fü r 
ausreichend. Den A n trag  der S taatsanw altschaft, dem 
A ngeklagten wegen N ich treg istrierung  seines A rbeits
verhältnisses in W est-Berlin eine G eldstrafe von 
120,— DM aufzuerlegen, h ä lt das Gericht fü r  n icht aus
reichend. D er A ngeklagte h a t seine A rbeitsk raft nicht 
dem Aufbau unseres A rbeiter-und-B auernstaates zur 
V erfügung gestellt. E r  h a t vielmehr, als sein selb
ständiges G eschäft n icht m ehr das einbrachte, w as er 
sich erhoffte, dieses geschlossen und eine unselbständige 
A rbeit seitdem  betrieben. D er A ngeklagte ist auf Grund 
der polizeilichen U nterlagen zweimal in den Jahren  
1950 und einm al im Jah re  1952 wegen Schwarzhandels 
bzw. W irtschaftsdelik ten  b es tra ft worden. D er Ange
klag te h a t w eiterhin gegenüber der A bteilung Abgaben
verw altung noch eine Schuld von 2000,—  DM. E r  m acht 
sich über die Begleichung dieser Schuld keinerlei Ge
danken. Aus diesem V erhalten m uß geschlossen w er
den, daß der A ngeklagte nu r seinen eigenen Nutzen 
zieht und nicht das Allgemeinwohl unserer Bevölkerung 
achtet. Das G ericht h ä lt daher fü r unbedingt erforder
lich, daß der A ngeklagte eine S trafe von 6 M onaten 
Gefängnis erhalten  m ußte, um  ihm fü r die Zukunft 
den richtigen W eg zu weisen. Die Nebenentscheidung 
beruht au f § 353 StPO.

gez. B erger gez. Sasse gez. Breuhahn
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